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RS OGH 1978/11/14 9Os158/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.11.1978

Norm

StPO §364

StPO §427 C

Rechtssatz

Zur Entscheidung über kumulierte Anträge auf Wiedereinsetzung gegen die Versäumung der Frist zum Einspruch

gegen ein Abwesenheitsurteil und Versäumung der Frist zur Anmeldung (Ausführung) einer dagegen erhobenen

Nichtigkeitsbeschwerde oder Berufung ist allein das Gericht zuständig, das über Nichtigkeitsbeschwerde oder

Berufung zu erkennen hat.

Entscheidungstexte

9 Os 158/78

Entscheidungstext OGH 14.11.1978 9 Os 158/78

Veröff: SSt 49/58 = EvBl 1979/112 S 357
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